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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bezirksregierung 
Arnsberg 

zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: 

Der Planungsbereich liegt über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen 

Zwecken "Gelderland-Süd". In~aberin der Erlaubnis sind die Stadtwerke 

Straelen in Straelen. Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur 

Aufsuchung des Bodenschatzes "Erdwärme" innerhalb der festgelegten 

Feldesgrenzen. Unter dem "Aufsuchen" versteht man Tätigkeiten zur 

Feststellung (Untersuchung) des Vorhandenseins und der Ausdehnung 

eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient le­

diglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grund-
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sätzlich , welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchfüh­

rung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine erteilte Er­

laubnis gestattet noch keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersu­

chungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium al­

lein aufgrund einer Eriaubnis nicht hervorgerufen werden können. Kon­

krete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmi-

. gungsverfahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt, die ganz 

konkret das "Ob" und "Wie" regeln. Vor einer Genehmigungsentschei­

dung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften eine Beteiligung von 

ggf. betroffenen Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weiteren wer­

den ausführlich und gründlich alle öffentlichen Belange - insbesondere 

auch die des Gewässerschutzes - geprüft, gegebenenfalls in einem se­

paraten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren. 

Nach den derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Plangebiet kein 

Bergbau verzeichnet. 

Bearbeitu ngsh i nweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich ,der bergbaulichen Verhältnisse 

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre­

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül­

lung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zu­

sammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der 

vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge 

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen 

auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich 

kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit 

der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als be­

rechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinfor­

mationssystems "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW" 

(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils 
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aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation 

zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten 

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre­

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs "Behörden-

. version GDU". Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben 

der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) sowie als Web 

Feature Service (WFS) zu nutzen. 

Hinweis in eigener Sache: 

Am 20.05.2025 findet in den Räumlichkeiten des Geologischen Dienstes 

in Krefeld eine Informationsveranstaltung rund um das Thema "Gefähr­

dungspotentiale des Untergrundes in NRW' statt. Dort wird neben den 

bergbaulichen und geologischen Gefährdungspotentialen unter ande­

rem auch der Umgang mit dem Informationssystem FIS GDU vorgestellt 

und erläutert. Melden Sie sich gern unter dem Link https://beteili­

gung.nrw.de/k/-L5LPdg3S via Beteiligung.NRW zu dieser kostenfreien 

Veranstaltung an. 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 

Im Auftrag: 

(Baginski) 
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Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Per elektronischer Post 
Stadt Straelen 
Der Bürgermeister 
Rathausstraße 1 
47638 Straelen 

mailto: .behoerdenbeteiligung@straelen.de 

Bebauungsplan Nr. 083 Max-Planck-Straße 

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 20.03.2025/17.03.2025,Az: 6126/BP-83 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel­
lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
ergeht folgende Stellungnahme: . 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbe­
zirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler be­
finden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes 
stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums'- oder Nut­
zungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rhein­
land-, Pulheim und die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde 
zu beteiligen. 

Bitte beteiligen Sie insbesondere den LVR.-Amt für Bodendenkmalpfle­
ge im Rheinland, da zum 01.06.2022 das Denkmalschutzgesetz novel­
liert wurde und somit auch vermutete Bodendenkmäler zum Schutzum­
fang dazu gehören. Die Informationen zu den vermuteten Bodendenk-
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mälern liegen ausschließlich beim LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland, Endenicher Str.133, 53115 Bonn. 

Folgende von mir zu vertretenden Belange sind von dem Vorhaben 
nicht berührt: 

Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 

Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 

Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 

Belange des Immissionsschutz~s (Dez. 53) 

Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 

Ansprechpartner: 

• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Herr Braun, Tel. 0211 /475-1 326, E-Mail: Dez35.4-TOEB@brd.nrw.de 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie­
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die­
se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezerna­
te/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht 
geprüft. 

Dies kann dazu führen , dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs­
oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 
können , die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden . 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

Die Bezirksregierung als Träger öffentlicher Belange I Bezirksregierung 
Düsseldorf (nrw.del 

und 

https:llwww.brd.nrw.de/document/20240522 toeb zustaendigkeiten .pdf 
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gez. Kirsten Zimmerhofer 
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